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Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Stadt Torgelow (Vorberatung) 02.09.2025 Ö 
Hauptausschuss der Stadt Torgelow (Vorberatung) 03.09.2025 N 
Stadtvertretung (Entscheidung) 24.09.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
 

1. Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2025 
die als Anlage beigefügten Abwägungstabellen zum Bebauungsplan Nr. 42/2022 
„Wohnen Hundsberg Süd“ über die im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen 
der einzelnen Beteiligungsprozesse. Aus den Abwägungstabellen geht hervor 
welche Stellungnahmen berücksichtigt wurden und in welchem Umfang sie in den 
Bebauungsplan eingeflossen sind. 

  
2. Diejenigen, die im Verfahren eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über das 

Ergebnis mit Angabe der Gründe (Auszug aus der Abwägungstabelle) in Kenntnis 
zu setzen 

  
  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Ja  Nein  
Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einzahlungen/ 
Erträge 
(Zuschüsse u. ä.) 

Finanzierung 
durch Haushalt 

Jährliche laufende Belastung  
(Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten 
abzgl. Folgeerträge und 
Folgeeinsparungen) 

Produkt/ Sachkonto:  
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Anlage/n 
 
1 B42-2022 Wohnen Hundsberg Süd Abwägung 3.1-22-10 (öffentlich) 

 
2 B42-2022 Wohnen Hundsberg Süd Abwägung 4.2-4a.3-24-02 (öffentlich) 

 
3 B42-2022 Wohnen Hundsberg Süd Abwägung 4.2-23-04 (öffentlich) 

 
4 B42-2022 Wohnen Hundsberg Süd Abwägung 4.2-25-08 (öffentlich) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung 
 
Siehe Begründung des Bebauungsplanes. 
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 STADT TORGELOW 
Bebauungsplan Nr. 42/2022 „Wohnen Hundsberg Süd“ 

 
 
 
 
 

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 1 BauGB 

 
 

BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 
 

Beratungsstand: 
GBVU vom 15.11.2022 

Hauptausschuss vom 21.11.2022 
Stadtvertretung vom 07.12.2022 

 
 

Aufgestellt: 
Torgelow / Neubrandenburg, den 27.10.2022 
 

Stadt Torgelow     

Bauamt Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow Tel.: 03976-252-170 Fax: 03976-202202 bauamt@torgelow.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 

 
 



 

27.10.2022    2 

 

Information zu den Zielen und Zwecken der Planung vom 25.07.2022 bis zum 05.08.2022 

1. Privatperson 1 03.08.2022  
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der Information zu den Zielen und Zwecken der 
Planung vorgetragenen Bedenken der Privatperson 1 werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und so-
weit erforderlich in die Abwägung eingestellt. 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Entlang der Straße, auf dem Flurstück 66/8, Flur 2 der Gemarkung 
Torgelow-Holländerei verläuft eine unterbrochene Entwässerungs-
mulde. Diese ist notwendig um das anfallende Regenwasser vom 
befestigten Straßengrundstück in die Nebenanlagen abzuleiten.  
Für die Wohnbebauung müssen von der Straße zu den Grundstü-
cken Zuwegungen geschaffen werden. Diese müssen, für einen 
Teil der Grundstücke, zwangsweise über die Entwässerungsmul-
den erfolgen. Bei der Ausführung ist sicherzustellen, dass die Mul-
den ihre Funktion weiterhin erfüllen. Dies ist gesichert, wenn die 
Zufahrten zum Beispiel mit Durchlässen oder gepflasterte Absen-
kungen versehen werden. 
Am 10.09.2019 wurde durch das Sachgebiet Verkehr der Stadt Tor-
gelow bei der Verkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-
Greifswald die Schaffung einer 30 km/h Zone beantragt. Dieser An-
trag wurde am 19.11.2019 abgelehnt. 
Durch die Stadt wurde daraufhin im November 2020 in der Kurve 
ein Verkehrsspiegel aufgestellt.  
Da sich die örtlichen Gegebenheiten gegenüber 2019 nicht geän-
dert haben, sieht die Stadt von einer erneuten Antragstellung zur 
Schaffung einer 30er Zone zum aktuellen Zeitpunkt ab. Wenn die 
Bebauung im Bereich Hundsberg vorangeschritten ist, wird durch 
die Stadt geprüft, ob die Tatbestandsvoraussetzungen für einen 
neuen Antrag auf Schaffung einer 30er Zone vorliegen. 
Die Anzahl der Baugrundstücke kann zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht genau ermittelt werden. In einem Bebauungsplan ist grund-
sätzlich nur das Baufeld verpflichtend auszuweisen. Die Parzellie-
rung ist kein Pflichtbestandteil des Bebauungsplanes. Die Anzahl 
der Baugrundstücke wird in der Bauausführungsplanung bestimmt 
und durch den Vorhabenträger in Einhaltung technischer und recht-
licher Vorgaben festgelegt.  
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Es kann lediglich eine Prognose durch die Bauleitplanung, auf-
grund von Erfahrungswerten abgegeben werden. Bei einer Grund-
stücksbreite von ca. 25-30 m könnten ca. 7-9 Baugrundstücke ent-
stehen. 
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 STADT TORGELOW 
Bebauungsplan Nr. 42/2022 „Wohnen Hundsberg Süd“ 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB 
 
 

BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 
 
 

Beratungsstand: 
Stadtvertretung vom 19.03.2024 

 
 

Aufgestellt: 
Torgelow / Neubrandenburg, den 22.02.2024 
 

Stadt Torgelow     

Bauamt Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow Tel.: 03976 252170 Fax: 03976-202202 p.berndt@torge-
low.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 28.07.2023  

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 11.08.2023  

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 24.08.2023  

4. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

5. Forstamt Torgelow 01.08.2023  

6. Landkreis Vorpommern-Greifswald 29.08.2023 
08.09.2023 

 

7. E.DIS Netz GmbH 06.09.2023  

8. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 25.08.2023  

9. Deutsche Telekom Technik GmbH  x 

10. GASCADE Gastransport GmbH  x 

11. GDMcom mbH  x 

12. Telefonica O2  x 

13. Vodafone Kable Deutschland 25.08.2023  

14. Remondis Vorpommern Greifswald GmbH  x 

15. Stadtwerke Torgelow 26.07.2023  

16. Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermünde 24.08.2023  

17. Breitlandnet 26.07.2023 
28.07.2023 

 

 Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 
 

Während der öffentlichen Auslegung vom 04.09.2023 bis zum 05.10.2023 wurde eine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht. 

1. Privatperson 1 04.10.2023 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Bundesamtes für Infra-
struktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
werden im Rahmen des Bebauungsplans zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im 
Rahmen des Bebauungsplans zur Kenntnis genommen und in die 
Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
unter Hinweisen keine Einwände gegen das Planungsvorhaben 
hat. 
Der Hinweis zum Truppenübungsplatz wird zur Kenntnis genom-
men und als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Staatlichen Amtes 
für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, dass die Belange der 
Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden durch die gemeindliche 
Planung nicht berührt werden, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführung und Hinweise des Staatlichen Amtes für Land-
wirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Hinweise des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte zum Kli-
maschutz zur Kenntnis. Zuständig für den Klimaschutz bei Bauleit-
planungen der Stadt Torgelow sind das StALU VP und die uNB des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald. 
Der Hinweis auf die aktuelle Rechtsprechung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der Landesfortanstalt Meck-
lenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22.02.2024    8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die Forstbehörde 
keine Einwände gegen die gemeindliche Planung hat. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen und 
Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifswald werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in 
die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, SG Verkehrsstelle, 
dass grundsätzlich keine Einwände zur gemeindlichen Planung be-
stehen, zur Kenntnis. 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt die Hinweise des Amtes für Bau, Natur- 
und Denkmalschutz, SG Bauordnung zur Kenntnis. 
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Der Bereich entspricht der mit Hochbord ausgebildeten Bushalte-
stelle. 
§ 8 Abs. 2 der Landesbauordnung M-V schreibt Spielplätze für 
Wohngebäude mit mehr als 3 Wohnungen vor. Bei den hier geplan-
ten Eigenheimen kann die Stadt Torgelow davon ausgehen, dass 
keine Wohngebäude mit mehr als 3 Wohnungen entstehen. Der 
nächstgelegene öffentliche Spielplatz liegt ca. 500m nördlich des 
Standortes an der Feuerwehr. 
 
Die Stadt wird das Verfahren auf das umfängliche Verfahren (mit 
Umweltbericht) umstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass der SB Denkmal-
pflege keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung hat. 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für Wasser-
wirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirtschaft/Immissions-
schutz keine Hinweise zur gemeindlichen Planung hat.  
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Die Stadt Torgelow nimmt die Hinweise des Ordnungsamtes, SG 
Brand- und Katastrophenschutz zur Kenntnis, und stellt sie in die 
Begründung ein. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme der un-
teren Wasserbehörde weiter Bestand hat. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffenen Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich Mittelspan-
nungs- und Niederspannungsstromkabel der E.DIS Netz GmbH im 
Plangeltungsbereich befinden. 
 
Die Stadt Torgelow und der Vorhabenträger hatten mit der E.DIS 
einen neuen Trafostandort und eine veränderte Leitungsführung 
abgestimmt. Diese waren in den geänderten Entwurf der Planung 
eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg wird 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der In-
dustrie- und Handelskammer Neubrandenburg keine Hinweise 
oder Anregungen zur gemeindlichen Planung bestehen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffenen Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der Vodafone GmbH/Voda-
fone Deutschland GmbH werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-
tungsbereich keine Telekommunikationsanlagen der Vodafone 
GmbH/Vodafone Deutschland GmbH befinden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffenen Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der Stadtwerke Torgelow 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangeltungs-
bereich keine Ver- und Entsorgungsleitungen der Stadtwerke Tor-
gelow befinden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Abwasser-Verban-
des Ueckermünde werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die Trinkwasserver-
sorgung über die im Plangeltungsbereich befindliche Wasserlei-
tung abgesichert werden kann. Diese und der geforderte Abstand 
von 2 m war in den Entwurf der Planung eingestellt. 
Nach dem anliegenden Lageplan befindet sie sich teilweise auf den 
privaten Baugrundstücken.  
Durch die geforderten 2 m beidseits der Trinkwasserleitung, kann 
an der Straße in Teilen des Plangeltungsbereichs nicht gebaut wer-
den. Im Süden muss die Baugrenze um einen Meter verschoben 
werden. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abwasserentsorgung in-
dividuell zu lösen ist. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Zweckverband der Feu-
erwehr zum Zweck der Erstbekämpfung von Bränden die Ent-
nahme von Trinkwasser über Unterflurhydranten gestattet. 
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22.02.2024    22 

 

Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffenen Feststel-
lungen und Hinweise der Stadtwerke Neustrelitz werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass im Plangeltungsbe-
reich bereits Breitband verlegt wurde. Nach dem anliegenden La-
geplan liegt das Breitbandkabel innerhalb der öffentlichen Ver-
kehrsfläche. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Planung vorgetra-
genen Bedenken der Privatperson 1 werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen und teilweise in die Pla-
nung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
Die gemeindliche Planung sieht keine Zerstörung der Versicke-
rungsmulde vor. Die Zufahrten zu den einzelnen Grundstücken 
werden flächenschonend hergestellt. 
 
Die Ausweichflächen für den Verkehr sind begrenzt durch die Ver-
sickerungsmulden. Da erst hinter den Versickerungsmulden gebaut 
werden kann, sind die Ausweichflächen nicht gefährdet. 
 
Der Stadt Torgelow ist nicht bekannt, dass Versickerungsmulden 
mit Sand verfüllt wurden. Eine Vorortprüfung am 22.02.2024 ergab, 
dass die Mulden in Ihren Lagen und Abmessungen noch der Aus-
führungsplanung der Straßenerneuerung von 2017 entsprechen. 
Darüber hinaus konnte trotz anhaltender Niederschläge keine Was-
seransammlungen auf der Straße oder den Nebenflächen festge-
stellt werden. 
Aufgrund der Situation, die durch die Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts entstanden ist, wird das Verfahren auf das 
Normalverfahren umgestellt und eine Umweltprüfung durchgeführt. 
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 STADT TORGELOW 
Bebauungsplan Nr. 42/2022 „Wohnen Hundsberg Süd“ 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 

Beratungsstand: 
GBVU vom ………………. 

Hauptausschuss vom ………………. 
Stadtvertretung vom ………………. 

 
 

Aufgestellt: 
Torgelow / Neubrandenburg, den 17.04.2023 
 

Stadt Torgelow     

Bauamt Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow Tel.: 03976 252170 Fax: 03976-202202 p.berndt@torge-
low.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 27.01.2023  

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 07.02.2023  

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 08.02.2023  

4. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

5. Landesamt für innere Verwaltung M-V 09.01.2023  

6. Bergamt Stralsund 07.02.2023  

7. Straßenbauamt Neustrelitz 25.01.2023  

8. Forstamt Torgelow 17.01.2023  

9. Landkreis Vorpommern-Greifswald 13.02.2023  

10. E.DIS Netz GmbH 27.01.2023  

11. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 07.02.2023  

12. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg 02.02.2023  

13. Deutsche Telekom Technik GmbH 17.01.2023  

14. Wasser- und Bodenverband „Uecker/Haffküste“ 09.01.2023  

15. GASCADE Gastransport GmbH  x 

16. GDMcom mbH  x 

17. 50Hertz Transmission GmbH 10.01.2023  

18. Telefonica O2  x 

19. Vodafone Kable Deutschland  x 

20. Remondis Vorpommern Greifswald GmbH  x 

21. Stadtwerke Torgelow  x 

22. Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermünde 10.02.2023  

23. Breitlandnet 10.01.2023  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung 11.01.2023  
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Umlandgemeinden: 

1. Stadt Eggesin 17.01.2023 keine Bedenken 

2. Gemeinde Viereck   

3. Gemeinde Hammer a. d. Uecker 02.02.2023 keine Einwände 

4. Gemeinde Jatznick 30.01.2023 keine entgegenste-
henden Gründe 

5. Gemeinde Wilhelmsburg   

6. Gemeinde Ferdinandshof 07.02.2023 keine Einwände 

7. Gemeinde Liepgarten   

8. Stadt Ueckermünde 10.01.2023 keine Hinweise 

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 30.01.2023 bis zum 03.03.2023 wurde eine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht. 

1. Privatperson 1 23.02.2023 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im 
Rahmen des Bebauungsplans zur Kenntnis genommen und in die 
Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
unter Hinweisen keine Einwände gegen das Planungsvorhaben 
hat. 
Der Hinweis zum Truppenübungsplatz wird zur Kenntnis genom-
men und als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Staatlichen Amtes 
für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, dass die Belange der 
Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden durch die gemeindliche 
Planung nicht berührt werden, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führung und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Staatlichen Amtes 
für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte, dass 
aus immissionsschutz- und abfallrechtlicher Sicht keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, die 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Landesamtes für 
innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, dass sich im Gel-
tungsbereich der Planung keine gesetzlich geschützten Festpunkte 
der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern befinden, zur Kenntnis.  
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald war am Verfahren beteiligt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
die Ausführungen des Bergamtes Stralsund werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Bergamtes 
Stralsund, dass die gemeindliche Planung keine bergbaulichen Be-
lange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie Belange nach 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) berührt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Straßenbauamtes Neustrelitz wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Stra-
ßenbauamtes Neustrelitz keine Bedenken gegen die gemeindli-
che Planung bestehen.  
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Landesfortanstalt Mecklenburg-
Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die Forstbehörde 
die Waldgrenze gegenüber der Forstgrundkarte erheblich erwei-
tert hat. 
Das Waldgesetz gibt es her, dass Bäume, die einen Kronen-
schluss mit dem Wald bilden als Wald deklariert werden können 
und dann den Waldabstand einhalten müssen.  
Am Standort bedeutet dies, dass die Stadt Torgelow den Flächen-
nutzungsplan nicht umsetzten kann für die neu festgestellten 
Waldflächen einschließlich Waldabstand. Durch die Reduzierung 
der Baufläche muss der geänderte Entwurf erneut ausgelegt wer-
den. 
 
Es ist nicht verboten, dass der Waldabstand im Plangeltungsbe-
reich liegt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Forstbehörde keine Ein-
wände gegen die gemeindliche Planung hat, wenn die von ihr fest-
gelegten Waldflächen und Waldabstände außerhalb des Plangel-
tungsbereichs liegen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen und 
Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifswald werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in 
die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Hinweise des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald, Ordnungsamt, SG Brand- und Katastrophen-
schutz zur Kampfmittelbelastung zur Kenntnis und stellt diese in die 
Begründung ein. 
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Die Stadt Torgelow hat eine Überprüfung des Löschwasserbrun-
nens Nr. 002013 vorgenommen und mit Schreiben vom 20.03.2023 
bestätigt, dass dieser eine Ergiebigkeit von ca. 800 l/min hat.  
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Straßenverkehrs-
amt, SG Verkehrsstelle unter Hinweisen keine Einwände gegen die 
gemeindliche Planung hat.  
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
Die Stadt weist darauf hin, dass sich die Straße bereits vorhanden 
ist. 
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Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für Bau, Na-
tur- und Denkmalschutz, SG Bauordnung keine Einwände gegen 
die gemeindliche Planung hat. 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt die Anregungen und Bedenken des SG 
Bauleitplanung, SB Bauleitplanung zur Kenntnis und stellt sie in die 
Planung ein. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindliche Pla-
nung keine Baudenkmale berührt und kein Bodendenkmal im Plan-
geltungsbereich bekannt sind. 
 
Ein Hinweis auf mögliche Funde war Bestandteil des Entwurfes. 
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Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege war am Verfahren 
beteiligt. Eine Stellungnahme liegt nicht vor. 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das SG Naturschutz 
der gemeindlichen Planung grundsätzlich zustimmt. 
 
Kenntnisnahme, dass eine Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung nicht 
erforderlich ist. 
 
 
 
Der gesetzliche Baumschutz wurde beachtet. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass eine CEF-Maßnahme bezüglich der Feldler-
che nicht erforderlich ist. Der AFB wird entsprechend geändert. 
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Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des 
Kataster- und Vermessungsamtes keine Bedenken gegen die ge-
meindliche Planung bestehen. 
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für Wasser-
wirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirtschaft/Immissions-
schutz, SB Abfallwirtschaft/Altlasten unter Hinweisen keine Ein-
wände gegen die gemeindliche Planung hat. 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das SG Wasserwirt-
schaft unter Hinweisen keine Einwände gegen die gemeindliche 
Planung hat. 
 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in 
die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich Mittelspan-
nungs- und Niederspannungsstromkabel der E.DIS Netz GmbH im 
Plangeltungsbereich befinden. 
 
Die Stadt Torgelow und der Vorhabenträger haben mit der E.DIS 
einen neuen Trafostandort und eine veränderte Leitungsführung 
abgestimmt. Diese werden in die weitere Planung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung der In-
dustrie- und Handelskammer Neubrandenburg wird im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der In-
dustrie- und Handelskammer Neubrandenburg keine Hinweise 
oder Anregungen zur gemeindlichen Planung bestehen. 
 



 

17.04.2023    25 

 

Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und Liegen-
schaftsamtes Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Staatlichen Bau- 
und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg, dass sich nach derzei-
tigem Kenntnisstand kein vom SBL verwalteter Grundbesitz des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern im Plangeltungsbereich befin-
det, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men und als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung der Deutschen Tele-
kom Technik GmbH, dass sich Telekommunikationslinien im Plan-
geltungsbereich befinden, zur Kenntnis. 
Aus dem anliegenden Lageplan ist zu entnehmen, dass diese 
westlich der Straße liegen. Der Plangeltungsbereich befindet sich 
auf der östlichen Straßenseite. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Errichtung neuer Tele-
kommunikationslinien derzeit nicht geplant ist. 
Der Bebauungsplan bedingt keine Straßenbaumaßnahmen. 
 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch den Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes 
„Uecker-Haffküste“ werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Wasser- und Bo-
denverbandes „Uecker-Haffküste“, dass aus seiner Sicht der ge-
meindlichen Planung nichts entgegensteht, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und der Hinweis der 50Hertz Transmission GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich 
keine Anlagen von der 50Hertz Transmission GmbH befinden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Abwasser-Verban-
des Ueckermünde werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangeltungs-
bereich eine Trinkwasserleitung des Wasser- und Abwasser-Ver-
bandes Ueckermünde befindet. 
Nach dem anliegenden Lageplan befindet sie sich teilweise auf den 
privaten Baugrundstücken.  
Durch die geforderten 2 m beidseits der Trinkwasserleitung, kann 
an der Straße in Teilen des Plangeltungsbereichs nicht gebaut wer-
den. Im Süden muss die Baugrenze um einen Meter verschoben 
werden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen 
und Hinweise der Stadtwerke Neustrelitz werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass derzeit noch kein 
Breitband im Plangeltungsbereich der gemeindlichen Planung ver-
legt wurde. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Planung vorgetra-
genen Bedenken der Privatperson 1 werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist korrekt, dass das Flurstück 66/8 Bestandteil der Planung ist. 
Jedoch ist es als Verkehrsfläche festgesetzt und somit nicht wie 
behauptet einer Bebauung zugänglich. 
Baurecht wird durch die gemeindliche Planung für Teile des Flur-
stücks 66/16 geschaffen, die bisher als Ackerfläche genutzt wer-
den. Hier wurden Bauflächen festgesetzt. 
„Für die Wohnbebauung müssen von der Straße zu den Grundstü-
cken Zuwegungen geschaffen werden. Diese müssen, für einen 
Teil der Grundstücke, zwangsweise über die Entwässerungsmul-
den erfolgen. Bei der Ausführung ist sicherzustellen, dass die Mul-
den ihre Funktion weiterhin erfüllen. Dies ist gesichert, wenn die 
Zufahrten zum Beispiel mit Durchlässen oder gepflasterte Absen-
kungen versehen werden.“1 
 
Die Bedenken der Privatperson werden zurückgewiesen, da die ge-
meindliche Planung die vorhandene Verkehrslösung nicht beein-
trächtigt. 
 

 

 
1 Begründung des Entwurfes 



 

22.08.2025    1 

 STADT TORGELOW 
Bebauungsplan Nr. 42/2022 „Wohnen Hundsberg Süd“ 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 

BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 
 
 

Beratungsstand: 
Ausschuss für Gemeindeentwicklung vom 02.09.2025 

Hauptausschuss vom 03.09.2025 
Stadtvertretung vom 24.09.2025 

 
 

Aufgestellt: 
Torgelow / Neubrandenburg, den 22.08.2025 
 

Stadt Torgelow     

Bauamt Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow Tel.: 03976 252170 Fax: 03976-202202 p.berndt@torge-
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Planungsbüro Traut-
mann 

August-Bebel-Straße 
20a 

15344 Strausberg Tel.: 0395-5824051 info@planungsbuero-trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 15.05.2024  

2. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

3. Forstamt Torgelow 30.04.2024  

4. Landkreis Vorpommern-Greifswald 15.05.2024 
03.07.2024 

 

5. E.DIS Netz GmbH 29.04.2024  

6. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg  x 

7. Deutsche Telekom Technik GmbH 05.04.2024  

8. Telefonica O2  x 

9. Remondis Vorpommern Greifswald GmbH  x 

10. Stadtwerke Torgelow  x 

11. Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermünde 17.04.2024  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 
 

Während der öffentlichen Auslegung vom 29.04.2024 bis zum 13.06.2024 wurde eine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht. 

1. Privatperson 1 11.06.2024 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführung und Hinweise des Staatlichen Amtes für Land-
wirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Der § 13 des KSG gilt nicht für Bebauungspläne. Dies ist der Wille 
des Gesetzgebers und hat das OVG Schleswig B. v. 7.7.2023 -1 
MR 9/20 festgestellt. 
Die Stadt Torgelow hat die Belange des Klimaschutzes den Anfor-
derungen von § 2 Abs. 3 BauGB entsprechend ermittelt, beschrie-
ben und bewertet. Klimaschutz und Klimaanpassung gehören ge-
mäß § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB zu den Zielen und Grundsätzen der 
Bauleitplanung. Den Erfordernissen des Klimawandels soll nach § 
1a Abs. 5 Satz 1 BauGB sowohl durch Maßnahmen, die dem Kli-
mawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpas-
sung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Aus 
der Begründung des Gesetzes ergibt sich, dass der Klimaschutz 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen verstärkt zu berücksichtigen 
ist. 
Welcher Aufwand zur Ermittlung klimarelevanter Auswirkungen zu-
mutbar ist und was dabei inhaltlich geleistet werden muss, ist da-
von abhängig, inwieweit standardisierte Vorgaben dazu vorhanden 
sind. 
In Tabelle 2 des Umweltberichtes wurde als Untersuchungsraum 
der Geltungsbereich des B- Planes vorgeschlagen. Dagegen wur-
de seitens aller beteiligten TÖB keine Einwände erhoben. Eine Be-
trachtung globaler Auswirkungen auf das Klima durch den B- Plan 
ist bei diesem Untersuchungsraum nicht möglich.  
Unter Punkt 2.2.1 wurde das Schutzgut Klima innerhalb des Plan-
gebietes betrachtet und als Schutzgut allgemeiner Bedeutung ein-
geschätzt. Der Eingriff in das Schutzgut Klima kann daher gemäß 
HzE multifunktional durch 10 km nordwestlich erfolgte sukzessive 
Waldentwicklung ausgeglichen werden nachdem unter Punkt 2.2.6. 
die Prognose des Eingriffs erfolgte. Der vorgenannte Punkt wird 
konkretisiert. 
Das Schutzgut Klima wurde damit im Rahmen des abgestimmten 
Untersuchungsraumes ausreichend behandelt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der Landesfortanstalt Meck-
lenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die Forstbehörde 
keine Einwände gegen die gemeindliche Planung hat. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen und 
Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifswald werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in 
die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Hinweise zu Kampfmittel zur Kennt-
nis. Sie waren in die Begründung des Entwurfes eingestellt. 



 

22.08.2025    6 

 

 
 
 
 
 
Die Stadt nimmt die Informationen zur Hochwassergefährdung zur 
Kenntnis. Der Überflutungsraum an der Uecker und die Hochwas-
sergefährdung sind mehr als 150 m entfernt vom Plangeltungsbe-
reich. 
Die Geländehöhen der geplanten Bauflächen liegen zwischen 3 
und 6 m und somit deutlich höher als die Überflutungsräume mit 
Geländehöhen bis 2,1 m. 
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Die Stadt Torgelow nimmt die Ausführungen zum abwehrenden 
Brandschutz zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Löschwasserversorgung ist nach wie vor gesichert. Ein geeig-
neter Löschwasserbrunnen befindet sich in ca. 10 m Entfernung 
zum Geltungsbereich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Landkreises Vor-
pommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, SG Verkehrsstelle, 
dass grundsätzlich keine Einwände zur gemeindlichen Planung 
bestehen, zur Kenntnis. 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu be-
achten und waren als Hinweis in die Begründung des Entwurfes 
eingestellt. 
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Die Stadt Torgelow nimmt die Hinweise des Amtes für Bau, Natur- 
und Denkmalschutz, SG Bauordnung zur Kenntnis. 
Die Stadt Torgelow hält 15 m für eine ausreichende Bautiefe. 
Die gewählte Bautiefe orientiert sich an der Umgebungsbebauung. 
Der Siedlungscharakter soll erhalten bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenträger hat eine Reservierungsbescheid vorgelegt. 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindliche Pla-
nung keine Bau- und Bodendenkmale berührt. 
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Der Hinweis auf ungekannte Bodendenkmale war Bestandteil des 
Entwurfes der Planung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege war am Verfahren 
beteiligt. Eine Stellungnahme liegt nicht vor. 
 
 
 
 
 
 
Der Fehler wurde korrigiert. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme der gesetzlichen Grundlagen zum Umweltbericht 
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Kenntnisnahme der gesetzlichen Grundlagen zur Eingriffsrege-
lung.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass der Eingriffs Ausgleichsbilanzierung seitens 
der uNB zugestimmt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Birke, die nicht zur Erhaltung festgesetzt wurde, weist einen 
geringeren Stammdurchmesser als 16 cm auf (Neupflanzung max. 
10 cm Stammdurchmesser). Fast alle Gehölze außer der vorge-
nannten Birke und eines Rosenstrauches stehen innerhalb des 
Wendehammers und wurden zur Erhaltung festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
Die entsprechende Maßnahme V4 wird um die dauerhafte Erhal-
tung ergänzt. 
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Die Bäume wurden in der Bestandskarte des Umweltberichtes dar-
gestellt. 
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Es werden folgende Vermeidungsmaßnahmen aufgenommen: 
 
V5 Um die Tötung und Verletzung von Vögeln durch Kollision 
mit Glasscheiben zu unterbinden, sind Fenster mit einer Größe von 
mehr als 2,5 m² zu vermeiden oder innenliegende Möblierungen 
vorzunehmen oder entsprechend geprüfte Scheiben mit Mustern 
z.B. Bezeichnung: Saflex ® FlySafe™ 3D SEEN shiny 9/90 ISO 
Typ: Punktraste zu verwenden. Es ist reflexionsarmes Glas zu ver-
wenden. Brüstungen sind undurchsichtig zu gestalten. 
 
V6  Um Auswirkungen der Beleuchtung auf die Fauna zu be-
grenzen ist die geplante Beleuchtung auf ein notwendiges Mini-
mum und auf notwendige Bereiche zu beschränken. Es ist LED-
Beleuchtung mit einer max. Farbtemperatur von 3000 Kelvin zu 
wählen, die idealerweise mit Vollabschirmung, Nachtabsenkung 
oder mit Bewegungsmelder aus-gestattet ist. 
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Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für Wasser-
wirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirtschaft/Immissions-
schutz, SB Immissionsschutz unter Hinweise der gemeindlichen 
Planung zustimmt.  
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch den Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme der un-
teren Wasserbehörde der gemeindlichen Planung nicht zustimmt. 
Die Begründung enthielt die Festlegung, dass das Wasser von den 
Dachflächen zu verbrachen bzw. zu versickern ist. Da dies im Sinne 
des Wassergesetzes nicht ausreicht und dem Klimaschutz dient 
wird folgende textliche Festsetzung ergänzt: 
Das Niederschlagswasser von Dachflächen, Terrassen, Garagen, 
Carports und Zufahrten/Zuwegungen ist in Zisternen zur Wieder-
verwendung zur Gartenbewässerung auf den Baugrundstücken 
vorzuhalten und über Notüberläufe dezentral zu versickern. 
Die Straße, die teilweise im Plangeltungsbereich liegt, wurde 2017 
von der Stadt Torgelow erneuert und dabei Versickerungsmulden 
angelegt. Diese funktionieren, was nachweist, dass eine Versicke-
rung möglich ist, zu mal die Baugrundstücke noch höher liegen als 
die Straße und der Boden ein Sandboden ist.  
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Für die Straßenbaumaßnahme der Stadt wurde ein Baugrundgut-
achten erstellt. Da sieht man gut, dass es sandige Böden sind und 
das Grundwasser niedrig genug steht. Somit ist die Versickerung 
problemlos möglich. 
Für das Versickern des Regenwassers in der Versickerungsmulde 
gibt es keine Genehmigung. Die untere Wasserbehörde wurde je-
doch im Verfahren beteiligt.  
 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahme durch den Vorhabenträger und deren Beauftragte zu beach-
ten und waren als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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22.08.2025    16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, die untere Abfall- und Bo-
denschutzbehörde keine weiteren Auflagen erhebt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffenen Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich Mittelspan-
nungs- und Niederspannungsstromkabel der E.DIS Netz GmbH im 
Plangeltungsbereich befinden. 
 
Die Stadt Torgelow und der Vorhabenträger hatten mit der E.DIS 
einen neuen Trafostandort und eine veränderte Leitungsführung 
abgestimmt. Diese waren in den geänderten Entwurf der Planung 
eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffenen Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom Tech-
nik GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen. 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme vom 12.01.2024 liegt nicht vor, aber eine Stel-
lungnahme vom 12.01.2023, die bereits in die Abwägung einge-
stellt wurde. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Abwasser-Verban-
des Ueckermünde werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Ausführungen zur Trinkwasserver-
sorgung, Abwasser und Löschwasser zur Kenntnis. Diese waren in 
den Entwurf der Planung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Planung vorgetra-
genen Bedenken der Privatperson 1 werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen und teilweise in die Pla-
nung eingestellt. 
 
Die gemeindliche Planung sieht keinen Wegfall der von der Privat-
person angegebenen 0,12 ha Versickerungsmulden vor. Das Flur-
stück 66/8 ist nicht als Baufläche geplant, die befinden sich aus-
schließlich auf dem Flurstück 66/16, sondern als Verkehrsfläche. 
Es ist korrekt, dass die Straße, welche sich am Plangeltungsbe-
reich auf den Flurstücken 66/8 und 37/3 befindet, ungegliedert ist, 
und so von allen Verkehrsteilnehmern genutzt wird. Der Bebau-
ungsplan sieht hier keine Veränderungen vor, denn der Plangel-
tungsbereich ist durch die vorhandene Straße verkehrlich er-
schlossen. Die Zufahrten zu den einzelnen Grundstücken werden 
flächenschonend hergestellt, so dass es nicht zur Zerstörung der 
Versickerungsmulde kommt. 
 
Die Ausweichflächen für den Verkehr sind begrenzt durch die Ver-
sickerungsmulden. Hier ergibt sich aus der Planung keine Ände-
rung. Da erst hinter den Versickerungsmulden gebaut werden 
kann, sind die Ausweichflächen nicht gefährdet. 
 
Die Ausführungen zu Kosten und Beschilderung haben keinen 
Bezug zum Bebauungsplan. 
 
Die Straße mit samt Ihrer Nebenflächen wurde gemäß Ausfüh-
rungsplanung ordnungsgemäß hergestellt und bleibt erhalten. Es 
besteht kein Erstattungsanspruch. 
 
Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h wurde auf Weisung 
der unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald entfernt. Die Stadt stellte wiederholt den Antrag 
auf Wiederaufstellung, welcher wiederholt abgelehnt wurde. Zu-
letzt wurde dazu eine verdeckte Geschwindigkeitsmessung durch 
die untere Straßenverkehrsbehörde im März 2023 durchgeführt, 
mit dem Ergebnis, dass die Anforderungen für eine 
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Geschwindigkeitsbegrenzung nicht erfüllt werden. Auch wenn die 
Stadt Torgelow besonders den genannten Kurvenbereich als kri-
tisch betrachtet und hier Handlungsbedarf sieht, ist sie an die 
Weisungen der unteren Straßenverkehrsbehörde gebunden. 
 
Es ist korrekt, dass der Plangeltungsbereich an ein 8 m breites 
Grundstück grenzt, welches mit Gehölzen bestanden ist im Wes-
ten und im Osten als Acker genutzt wird. Dahinter befindet sich 
Baugrundstücke (siehe Abbildung aus der Begründung).  

 
 
Beim Schutzgut Mensch wird ausschließlich im Rahmen des Gel-
tungsbereichs und der nächstgelegenen Wohnbebauung u.a. die 
Erholungsfunktion für die Öffentlichkeit geprüft. 
Da es sich bei allen geprüften Flächen derzeit um Privatbesitz han-
delt, der im Falle beider Nutzungen (Wohn- und Ackernutzung) der 
Allgemeinheit nicht zugänglich ist und darüber hinaus keine ent-
sprechenden touristischen Strukturen aufweist, wurde die Erho-
lungsfunktion als gering eingestuft. 
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